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Ihr Schreiben vom 09.04.2026 zum Zukunftssicherungsprozess 
 
 
Sehr geehrte Frau Schiwy, 
liebe Frau Majewski, 
 
herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 09.04.2026 und die mitgeschickte Matrix für die 
Bewertung der überregionalen Angebote. Ein Dank auch dafür, dass wir als große 
Interessensvertretung und städtischer Beirat in diesen schwierigen 
Zukunftssicherungsprozess eingebunden werden.  

Für eine umfassende Befragung und Einbindung unserer Mitglieder hat die Zeit jetzt leider 
bis zum 30.04.2026 nicht gereicht, zumal auch Osterferien in diesem Zeitraum lagen. Sicher, 
und darüber freuen wir uns sehr, werden wir Ihnen bei unserem gemeinsamen Termin in der 
Burgstraße im Juli noch ein paar gute Anregungen aus einer größeren Runde mitgeben 
können.  

Aber zumindest von Seiten des gesamten Vorstands und der Behindertenbeauftragten, Frau 
Daniela Maier, möchten wir Ihnen heute fristgerecht eine erste Rückmeldung geben. 
Die bereits gesammelten Abwägungskriterien für die Basisversorgung und die Priorisierung 
sind bereits sehr umfangreich. 

Auch wenn Inklusion als Abwägungskriterium genannt wird, so reicht uns nur dieses 
Schlagwort nicht aus, um zu verhindern, dass die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen beschnitten wird.  
Vielmehr sollte bei allen Bewertungskriterien deutlich hervorgehoben sein,  

• dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein gesetzlicher Auftrag 
ist,  

• dass die Barrierefreiheit umgesetzt sein muss. Dabei soll es nicht nur um Rampen 
gehen, sondern auch Angebote für gehörlose Menschen, seheingeschränkte 






